
2. Nachtragssatzung 

zur 

Satzung über die Benutzung 

des Grillplatzes und seiner Einrichtungen 

in Boffzen vom 29.03.1990 

 

 

Auf Grund der §§ 6, 8 und 40 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 
vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382) - in der zur Zeit geltenden Fassung - in Verbindung mit 
§ 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) hat der Rat der Gemeinde Boffzen in seiner Sitzung am 
15.03.2007 folgende 2. Nachtragssatzung beschlossen: 

 
 
 
I. 
 

§ 3 Abs. 1 - Benutzungsgebühren - wird wie folgt neu gefasst: 
 
"(1) Die Grundgebühr beträgt 60,00 Euro." 
 

 

 

II. 
 
Diese 2. Nachtragssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Landkreis Holzminden in Kraft. 
 
 
 

Boffzen, 16.03.2007 
 

Gemeinde Boffzen 
 
 

 
L.S. 
 
 
 

 gez. Horst Menzel gez. Hans-Hermann Henze 
    Bürgermeister    Gemeindedirektor 


